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Nach fast einjähriger Instandsetzung 
öffnet die Alte Schule Hengstfeld am 
11. Mai 2025 erstmals wieder ihre Türen 
für die Öffentlichkeit. 
Das Programm startet um 13.30 Uhr mit 
einem Sektempfang sowie Kaffee und 
Kuchen. Ab 14.00 Uhr präsentiert der 
KSV Wolf e. V. seine über 40-jährige 
Vereinsgeschichte. Parallel fi nden Füh-
rungen durch das Schulmuseum statt, 
und der Ortschaftsrat zeigt einen Bilder-
rückblick zur Entwicklung des Gebäudes. 

Für Kinder gibt es kleine Spiele, wäh-
rend Besucher*innen die sanierten 
Räumlichkeiten erkunden können. 
„Wir freuen uns, dieses historische Ge-
bäude nun in neuem Glanz zu präsen-
tieren“, so Bürgermeister Andreas Fri-
ckinger. Die Sanierung habe nicht nur 
die Substanz gesichert, sondern auch 
moderne Nutzungen ermöglicht. 

Die Alte Schule steht bis 17.00 Uhr für 
Gäste offen. 

Nach fast einjähriger Instandsetzung Für Kinder gibt es kleine Spiele, wäh-

Tag der offenen Tür in der Alten Schule Hengstfeld

11. Mai 2025

Endlich ist es so weit: Endlich ist es so weit: Endlich ist es so weit: 

Unser neu gestalteter Platz wird eingeweiht!
Die Skate� äche wurde nicht nur ertüchtigt – sie wurde zur Aktiv� äche für 
Jung und Alt umgebaut. Neue Skateelemente, ein kleiner Verkehrs-
übungsplatz, eine Calisthenics-Anlage, Basketballkörbe und Sitzgelegen-
heiten werden seit Kurzem � eißig genutzt.
Ein neuer Tre� punkt für und in unserer Gemeinde ist entstanden.
Mit den Schülerinnen und Schülern unserer Julius-Wengert-Grundschule 
haben wir, passend zum Anlass, ein vielfältiges Programmangebot vor-

bereitet. So werden zum Beispiel Skate-Pro� s vor Ort ihr Können zeigen, 
eine Spielstraße mit tollen Attraktionen wird angeboten, 
Go-Karts zum Testen der Verkehrs� äche stehen bereit – 
auch für das leibliche Wohl ist durch den „Förderver-
ein JWS“ bestens gesorgt.

• 11.30 Uhr  –  Offi  zieller Teil
 mit Begrüßung durch Bürgermeister
 Andreas Frickinger und Erö� nung 
 der Aktiv� äche
• Im Anschluss
 Aktiv� äche zur freien Nutzung,
 Erö� nung der Spielstraße mit Mohrenkopf-

schleuder, Dosenwerfen, Riesen-Jenga, 
Bungee Running u. w.

 Berg-Gokarts

PROGRAMMABLAUF:

Ko� t vorbei! Feiert mit uns!
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Förderverein Synagoge Michelbach
Zum ersten Mal in diesem Jahr ist am 
Sonntag, den 4. Mai 2025, die ehema-
lige Synagoge in Michelbach/Lücke 
von 14.00 bis 17.00 Uhr wieder für Be-
sucherinnen und Besucher geöffnet. 

Im Jahre 1757 wurde die Synagoge ein-
geweiht und gilt sehr wahrscheinlich als 

die älteste, noch erhaltene Synagoge in Württemberg. 

Der Eintritt ist frei – für freundliche Spenden zur Unter-
stützung der Synagogenarbeit ist der Förderverein dankbar.

Hallo liebe Seniorinnen und Senioren, 
wir freuen uns auch in diesem Jahr auf einen gemeinsamen 
Ausfl ug mit Ihnen. Alle Seniorinnen und Senioren ab 60 sind 
herzlich dazu eingeladen.
Die Reise führt uns nach Schöntal – malerisch schön gelegen 
im unteren Tal der Jagst wollen wir zuerst das dorti ge Kloster 
besichti gen. Die ehemalige Zisterzienserabtei mit der kunst-
vollen Barockkirche ist ein sehr beeindruckendes Bauwerk, 
welches wir bei einer Führung erkunden werden. 

Im Anschluss ist für Kaff ee und Kuchen oder ein Eis das an-
grenzende Klostercafé für uns reserviert. 
Unser Reisebus bringt uns dann zum Weingut Mütsch, wo wir 
bei einer insgesamt ca. 2-stündigen, „seniorengerechten“ 
Weinwanderung ein paar Weine der Gegend probieren kön-
nen.

Im Mammutstüble in Bieringen können wir uns zum Ab-
schluss bei einem deft igen Abendessen stärken und den Tag 
gemeinsam ausklingen lassen. Die Rückfahrt ist für ca. 
20.00 Uhr geplant.

Abfahrt ist wie gewohnt auch in den Teilorten möglich:
Schainbach, Bushäusle  12.00 Uhr
Limbach  12.03 Uhr
Roßbürg  12.05 Uhr
Michelbach/Lücke an der Kirche  12.10 Uhr
Schönbronn  12.15 Uhr
Asbach  12.20 Uhr
Hengstf eld, Bushaltestelle Mitt elgasse  12.25 Uhr
Wallhausen, Bushaltestelle Rathaus  12.30 Uhr
Die Kosten für die Busfahrt liegen bei 25,- € pro Person, 
welche am Reisetag eingesammelt werden. 
Die Klosterführung sowie die Kosten für die Weinwanderung 
sind im Reisepreis enthalten.
Wir freuen uns sehr auf zahlreiche Anmeldungen im Rathaus 
Wallhausen, bei 
Jenny Schwarz Tel. 07955/9381-22 
jenny.schwarz@gemeinde-wallhausen.de 

Es freut sich
Ihr Andreas Frickinger

Hallo liebe Seniorinnen und Senioren, 

Herzliche Einladung

zum Seniorenausflug a
m 2. Juli 2025

Rathaus am 9. Mai befl aggt
Der Europatag wird alljährlich am 9. Mai für Frieden und 
Einheit in Europa begangen. Er markiert den Jahrestag 
der Schuman-Erklärung, in der Robert Schuman seine 
Idee für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit 
in Europa vorstellte, die einen Krieg zwischen den 
Nationen Europas undenkbar machen sollte. Robert 

Schumans Vorschlag gilt als Geburtsstunde dessen, was 
wir heute die Europäische Union nennen
Initiiert wurde der Feiertag 1985 beim Mailänder Gipfel-
treffen der Staats- und Regierungschefs. Dabei wurde 
auf Anregung des Adonnino-Ausschusses beschlossen, 
diesen Tag zur Erinnerung an das damalige
Ereignis europaweit feierlich zu begehen.
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Dauerkartenvorverkauf 
Naturerlebnisbad 

BEGINNT am 8. Mai 2025
von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Am 8. Mai 2025 von 16.00 bis 19.00 Uhr fi ndet der Karten-
vorverkauf am Naturerlebnisbad statt. 

Die Karten können über den Automaten erworben werden. 
Zur Personalisierung der Karten ist eine Mitarbeiterin des 
Rathauses vor Ort. Ein späterer Erwerb von Dauerkarten 
ist auch über den Automaten möglich. Die Personalisie-
rung erfolgt dann aber im Rathaus, Gemeindekasse, 1. OG 
bei Frau Schwienke.

Wichtiger Hinweis:
Künftig entfällt die Vorlage eines Passbildes.
Die Freibadsaison beginnt am Dienstag, den 20. Mai 2025.
Die Öffnungszeiten des Naturerlebnisbades werden ta-
gesaktuell auf der Gemeindehomepage veröffentlicht.

Badetarife für das Naturerlebnisbad 

Tageskarten (Einzelkarten) 

Erwachsene (über 16 Jahre)  3,50 Euro 
Kinder und Jugendliche (6 bis 16 Jahre),   2,00 Euro 
Schüler, Studenten, Ableistende eines 
Freiwilligen Sozialen Jahres oder des 
Bundesfreiwilligendienstes sowie 
Schwerbehinderte und deren Begleitperson 
nach Vorlage eines Schüler-, Studenten- 
oder Schwerbehindertenausweises  
Kinder bis 6 Jahre  frei 

Zehnerkarten 

Erwachsene (über 16 Jahre)  29,00 Euro 
Schüler, Studenten, Ableistende eines  18,00 Euro 
Freiwilligen Sozialen Jahres oder des 
Bundesfreiwilligendienstes, Schwerbehinderte 
und deren Begleitperson nach Vorlage eines 
Schüler-, Studenten-, Schwerbehindertenausweises 
oder Landesfamilienpasses Kinder und Jugendliche
(6 bis 16 Jahre) 

Jahreskarten 

Erwachsene (über 16 Jahre)  52,00 Euro 
Erwachsene mit der Wallhäuser Kulturkarte  46,00 Euro
oder Landesfamilienpass 
Kinder und Jugendliche (6 bis 16 Jahre),  23,00 Euro
Schüler, Studenten, Ableistende eines 
Freiwilligen Sozialen Jahres oder des 
Bundesfreiwilligendienstes, Schwerbehinderte 
und deren Begleitperson nach Vorlage 
eines Schüler-, Studenten-, 
Schwerbehindertenausweises oder 
Landesfamilienpasses 
mit der Wallhäuser Kulturkarte  21,00 Euro 

Familienkarten 

Inbegriffen sind die Eltern,  110,00 Euro
Kinder bis 16 Jahre und Kinder, die Schüler, 
Studenten, Ableistende eines Freiwilligen 
Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienstes 
oder schwerbehindert sind. Als Nachweis 
ist ein Schüler-, Studenten- oder 
Schwerbehindertenausweis vorzulegen 

mit der Wallhäuser Kulturkarte oder  98,00 Euro
Landesfamilienpass 

Abendkarten und Frühschwimmen 
Erwachsene (ab 18.00 Uhr bzw. beim  2,50 Euro 
Frühschwimmen bis 10.00 Uhr)  
Kinder (ab 18.00 Uhr bzw.  1,50 Euro
beim Frühschwimmen bis 10.00 Uhr)   

Herausgeber: Bürgermeisteramt Wallhausen
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Bürgermeister Andreas Frickinger, Telefon 0 79 55/9 38 10
Für den Inhalt der Anzeigen ist der jeweilige Inserent verantwortlich. 
Bei Wahlwerbung ist die jeweilige Partei oder Wählervereinigung 
für den Inhalt verantwortlich.

Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH
Postfach 11 03, 74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 0 79 53/98 01-90
Redaktionsschluss: jeweils Mittwoch 8.00 Uhr

Impressum:
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Terminvormerkung Stadtradeln

Auf die Räder, fertig, los!
Vom 30. Juni – 20. Juli 2025 

tritt die Gemeinde Wallhausen 
beim STADTRADELN an

In Wallhausen geht es ab dem 30. Juni beim STADTRA-
DELN um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz 
und Teamgeist. Im Rahmen der Initiative RadKULTUR för-
dert das Land die Teilnahme an der Aktion des Klima-
Bündnises. Das Ziel: In Teams drei Wochen lang möglichst 
viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln – egal ob auf 
dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in 
der Freizeit. Mitradeln lohnt sich insbesondere in diesem 
Jahr gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die 
Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die 
eigene Gesundheit und schont dabei das Klima. Auch wird 
der Wettbewerb innerhalb der Kommune noch spannen-
der. Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sport-
verein – Radelnde können Unterteams etwa für verschie-
dene Abteilungen gründen und innerhalb des Hauptteams 
gegeneinander antreten.

Suche auf www.stadtradeln.de 
nach Wallhausen und melde dich an!

Erfolge muss man würdigen! Auch in diesem Jahr gibt es 
wieder tolle Preise zu gewinnen, die unter allen Radlerin-
nen und Radlern verlost werden. Mitmachen lohnt sich 
also gleich doppelt!

STADTRADELN-App

Mit der kostenfreien STADTRADELN-App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS 
tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, 
wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden 
oder sich gegenseitig anfeuern.

Vorankündigung

Pfl anzentauschmarkt
am Samstag, 10.05.2025, in Michelbach/Lücke

Voll ins Schwarze trafen die Naturhelden der Gemeinde 
Wallhausen vor drei Jahren mit der Idee eines Pfl anzen-
tauschmarktes in Michelbach/Lücke. Dieses Jahr fi ndet er 
am 10. Mai von 13.30 – 15.00 Uhr statt. Inzwischen eta-
bliert, kommen Gartenfreunde von Blaufelden bis Feucht-
wangen, um sich hier mit Jungpfl anzen einzudecken oder 
überzählige Pfl anzen abzugeben. 
Der Umschlagplatz ist direkt anfahrbar, daher sind auch 
keine Wege erforderlich, um das Pfl anzgut bereitzustellen. 
Das Besondere: Der Tausch ist kostenlos, Spenden wer-
den aber gerne entgegengenommen und dienen zur Fi-
nanzierung eines Naturschutzprojektes. Dass dieser 
Markt auch ein ökologisches Ziel verfolgt, ist den Natur-
helden genauso wichtig, denn neben Nutzpfl anzen für die 
Ernährung ist auch die Bepfl anzung der Hausgärten mit 
heimischen insektenfreundlichen Stauden und Sträuchern 
ein erklärter Schwerpunkt der Aktion. 

Was den Markt zusätzlich belebt, ist die Möglichkeit des 
Austauschs mit sachkundiger Beratung bei Kaffee und 
Kuchen. 



 Freitag, 2. Mai 2025 18/2025  5

Mit einem Brückenfestle will die Ortsgruppe Wallhausen 
am 25. Mai 2025 der Bevölkerung den neuen Wei-

denbachsteg mit Info-Tafel und neuer Sitzgruppe präsentie-
ren und gleichzeitig offi ziell einweihen. Bekanntlich ent-
stand der Steg im Herbst 2024 in ehrenamtlicher Arbeit 
von Albvereinsmitgliedern in Zusammenarbeit mit dem 
Bauhof der Gemeinde.
Veranstaltungsort und -zeit: 
Festplatz ist der ehemalige Gemeindesteinbruch 200 m 
nach der Kläranlage in den „Mühlwiesen“
Folgendes Programm erwartet Sie:
Beginn um 13.00 Uhr mit einer Wanderung vom Rathaus 
übers Arboretum und die Eico-Quelle im Waldstück „Buch“
zur Wasserversickerung und über den neuen Weidenbach-
steg zum Festplatz.
Ab 14.00 Uhr Hocketse mit Getränken, Grillgut und 
Snacks sowie ab 15.00 Uhr Weinausschank aus Wall-
häuser Reben an der Nahe. Probieren Sie die Weine aus 
unserer Partnergemeinde in den Jubiläumsgläsern.
14.30 Uhr  kleiner Festakt mit Rede des Bürgermeisters und 

Vorsitzenden der Ortsgruppe am Weidenbach-
steg

16.00 Uhr  Führung durch die Sammelkläranlage der Ge-
meinde – Treffpunkt: Kläranlage

Auf zahlreichen Besuch freut sich die
 Albvereins-Ortsgruppe Wallhausen

Brückenfestle

Schwäbischer Albverein – Ortsgruppe Wallhausen

NACHRUF

Die Gemeinde Wallhausen trauert um

Herrn Fritz Praßler
der am 24.04.2025

im Alter von 87 Jahren verstorben ist.
Herr Praßler war von 1975 bis 1989 Mitglied des Ort-
schaftsrats Wallhausen.
Er hat sich mit großem Verantwortungsbewusstsein 
zum Wohle der Bürgerschaft eingesetzt und sich 
bleibende Verdienste erworben.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen 
und Freunden.
Für die Gemeinde Wallhausen
Andreas Frickinger
Bürgermeister

Die Gemeinde 74599 Wallhausen sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine zuverlässige und engagierte

Reinigungskraft (m/w/d)
zur Verstärkung unseres Teams.

Ihre Aufgaben:
 • Gebäudereinigung Kindertageseinrichtungen in Wall-

hausen

Arbeitszeiten:
 • montags   15.00 Uhr bis 18.45 Uhr
 • dienstags bis freitags  16.00 Uhr bis 18.45 Uhr

Ihr Profi l:
 •  Erfahrung in der Gebäudereinigung von Vorteil, aber 

nicht zwingend erforderlich
 •  Zuverlässigkeit und Sorgfalt
 •  Gute Deutschkenntnisse

Wir bieten:
 • Eine unbefristete Teilzeitstelle (37 %/rd. 14,5 Wochen-

stunden), Einstiegsgehalt nach TVöD 14,73 € je Stunde
 • Jährliche Sonderzahlung und leistungsorientierte 

Prämie am Ende des Jahres sowie betriebliche Alters-
vorsorge gemäß den Bestimmungen des TVöD

 • Einen sicheren Arbeitsplatz mit guter Vereinbarkeit 
von Beruf, Familie und Freizeit

 • Einarbeitung und ein angenehmes Arbeitsumfeld in 
einem motivierten Team, Wertschätzung, JobRad, Ge-
sundheitsförderung

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte eine Kurz-
bewerbung mit Kontaktdaten per E-Mail an jobs@gemeinde-
wallhausen.de oder ein Telefonanruf an Herrn Hauptamts-
leiter Bernulf Ohr, Tel. 07955/9381-16.

Die Jagdgenossenschaft Wallhausen hat einen neuen Vor-
stand gewählt. Frau Rahel Schönfelder aus Schainbach 
übernimmt nach einer zweijährigen Interimslösung nun 
offiziell den Vorsitz. 
Das Jahr 2024 verlief für die Genossenschaft ohne be-
sondere Vorkommnisse. „Es war ein ruhiges Jahr“, betonten 
die Jagdpächter einhellig. Sie verwiesen jedoch auf eine 
erhöhte Fallwildzahl, die registriert wurde. 
Mit dem Abschluss der Wahl endet die Übergangsphase, 
und die Genossenschaft blickt auf eine strukturierte Zu-
kunft unter neuer Leitung.

Von links: Bürgermeister Andreas Frickinger, Rahel 
Schönfelder, Wolfgang Schwarz und Manfred Bauer

Jagdgenossenschaft Wallhausen wählt 
neuen Vorstand  
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Festliche Klänge  
erfüllen die Luft

Musikalischer Hochgenuss  
im Kulturhaus:

Weihnachtliches Benefiz-Konzert  
des Landespolizeiorchesters  

Baden-Württemberg.

Ein musikalisches Highlight, gepaart mit einem beeindru-
ckenden Klangerlebnis, erwartet Sie am 12. Dezember 2025 
um 19.00 Uhr im Kulturhaus Wallhausen. Unter der Leitung 
von Professor Stefan R. Halder präsentiert das Landespolizei-
orchester Baden-Württemberg ein facettenreiches Pro-
gramm. 

Die Konzerte des Landespolizeiorchesters sind weit mehr 
als nur musikalische Darbietungen. Sie schaffen ein Gesamt-
erlebnis, das alle Sinne anregt. 

Veranstalter: Michelbacher Musikschule e. V. in Kooperation 
mit der Gemeinde Wallhausen.

Save the Date

Gemeinsame Feuerwehrübung stärkt Zusammenarbeit 

Um die Kooperation im Ernstfall zu optimieren, führten die Frei-
willige Feuerwehr Wallhausen und die Nachbarwehr aus Sattel-
dorf am vergangenen Montag eine gemeinsame Übung durch. 
Im Fokus standen die Grundschule Wallhausen und die örtliche 
Kulturhalle – zwei zentrale öffentliche Gebäude der Gemeinde. 

Die Übung simulierte verschiedene Gefahrenszenarien, darunter 
Brandausbrüche und Personenrettungen. Ziel war es, Abläufe 
wie Kommunikation, Einsatzplanung und Technikabstimmung 
zwischen den Wehren zu trainieren.

Bürgermeister Andreas Frickinger machte sich ein Bild vor Ort: 
„Es beruhigt zu wissen, dass unsere Einsatzkräfte gut vorbereitet 
sind und über Gemeindegrenzen hinweg für unsere Sicherheit 
zusammenarbeiten“. 
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Amtliche Amtliche 
BekAnntmAchungenBekAnntmAchungen

Förderanträge nach Vereinsförderrichtlinie 
der Gemeinde Wallhausen (VfRGW) müssen 
bis spätestens 31.5.2025 eingereicht sein, 
damit die Förderung ausbezahlt werden 
kann.
Wir möchten darauf hinweisen, dass Vereine die Möglichkeit 
haben, finanzielle Unterstützung im Rahmen der Vereinsför-
derrichtlinie (VfRGW) zu erhalten. Diese Förderungen können 
zur Unterstützung von Projekten, Veranstaltungen oder allge-
meinen Vereinsaktivitäten verwendet werden.

Wer kann die Förderung beantragen?
Die Förderung richtet sich an alle eingetragenen und gemein-
nützigen Vereine, die ihre Aktivitäten im Bereich Sport, Kultur, 
soziale Arbeit oder ähnliche gemeinnützige Zwecke durch-
führen.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden:
	-	 Der Verein muss seinen Sitz in Wallhausen haben
	-	 Grundsätzlich allen Einwohnern offenstehen
	-	 Im Vereinsregister eingetragen sein
	-	 Vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sein
	-	 Mindestens 20 aktive Mitglieder haben

Wie können Sie den Antrag einreichen?
Der Antrag kann online auf unserer Homepage der Gemeinde 
Wallhausen unter der Rubrik: Kultur/Vereine ausgefüllt und 
ausgedruckt werden. Hier ist wichtig, dass sich alle Angaben 
auf den 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres beziehen. Der 
Antrag muss anschließend von dem Vorstand unterschrieben 
werden und kann bei Frau Brunner im Hauptamt eingereicht 
werden. Für Rückfragen oder Unterstützung bei der Antrag-
stellung steht Ihnen Frau Brunner, Tel. 07955/9381-18, auch 
gerne zur Verfügung.

Pressemitteilung der Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg

Benachrichtigung über stichprobenhafte 
Erfassungen von Tieren, Pflanzen und  
Lebensräumen im Außenbereich
In unserer Gemeinde werden im Zeitraum bis Ende November 
2025 Erfassungen von Tieren und Pflanzen im Auftrag der 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg durch-
geführt. Dabei wird unsere Gemeindefläche nicht flächende-
ckend untersucht. Vielmehr erfolgen die Untersuchungen auf 
wenigen Stichprobenflächen, überwiegend im Außenbereich 
unserer Gemeinde. Ziel ist es, langfristig die Qualität von Le-
bensräumen bzw. das Vorkommen und Bestandstrends von 
Tier- und Pflanzenarten zu erfassen. Die Ergebnisse werden 
auf Landes- und teils auch Bundesebene hochgerechnet, um 
Aussagen zur Entwicklung auf dieser Maßstabsebene treffen 
zu können.
Die Erfassungen finden im Rahmen folgender Monitoring-
programme statt:
Landwirtschaftsfläche mit hohem Naturwert (High Nature Va-
lue Farmland (HNV)): Dieses bundesweite Monitoringpro-
gramm bilanziert den Anteil der Landwirtschaftsfläche mit 
hohem Naturwert. Bei der Erhebung auf 1 km2 großen Stich-
probenflächen werden alle Offenlandstrukturen innerhalb der 
Agrarlandschaft erfasst, die eine hohe Arten- oder Struktur-
vielfalt aufweisen. Dazu gehören extensiv bewirtschaftete 
Nutzflächen ebenso wie Landschafts- und Strukturelemente. 
Die Ergebnisse werden auf Landes- und Bundesebene aus-
gewertet. Weitere Informationen und Ergebnisse zu HNV fin-

den Sie auf der Internetseite der LUBW: https://www.lubw.
baden-wuerttem-berg.de/natur-und-landschaft/hnv-farmland-
indikator
Im Rahmen dieser Erfassungen ist es den vertraglich beauf-
tragten Fachpersonen und Gutachterbüros, sogenannte Kar-
tierende, als Beauftragten der LUBW entsprechend den Vor-
gaben des § 52 NatSchG grundsätzlich erlaubt, Grundstücke 
ohne vorherige Anmeldung zu betreten. Die Kartierenden be-
treten nur offene Landschaft und Wald im Außenbereich. Fest 
umzäunte Privatgärten werden ohne Zustimmung nicht be-
treten. Die von der LUBW beauftragten Personen haben eine 
Bescheinigung erhalten, die sie im Gelände mit sich führen. 
Die Stichprobenflächen bleiben anonym, um die Aussagekraft 
des Monitorings zu gewährleisten. Es erfolgt auch keine Zu-
ordnung der Ergebnisse zu Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümern oder Bewirtschaftenden. Dauerhafte Markierun-
gen werden nicht vorgenommen. Der Zeitpunkt der Erfassung 
richtet sich nach dem Entwicklungsstand der Arten oder Le-
bensräume und wird stark von den aktuellen Wetterbedingun-
gen beeinflusst. Eine Begleitung der Erfassungen vor Ort ist 
leider nicht möglich.
Bei Fragen steht Ihnen die LUBW unter folgender E-Mail-Ad-
resse zur Verfügung: poststelle@lubw.bwl.de

Gemeinde Wallhausen 	�  Landkreis Schwäbisch Hall

Satzung zur Änderung der Satzung  
über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde 
Wallhausen vom 29. April 2025
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sowie der §§ 2, 9, 10 und 10 a des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinde-
rat am 29. April 2025 folgende Satzung zur Änderung der 
Abwassersatzung beschlossen:

I. Satzungsänderung:
§ 38 a Öffentliche Last der Abwassergebühren

Der § 38 a Öffentliche Last der Abwassergebühren entfällt.
§ 41 Höhe der Abwassergebühren

Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung:
	(1)	Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je m³ Abwasser 

sowie die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) 
beträgt je m³ Abwasser oder Wasser:	�  4,70 €

	(2)	Die Niederschlagswassergebühr (§ 39a) beträgt je m² ver-
siegelte Fläche:	�  0,55 €

§ 42 Entstehung der Gebührenschuld
Der Absatz 5 wird ergänzt in folgender Fassung:
	(5)	Die Gebührenschuld gemäß § 38 Abs. 1 sowie die Voraus-

zahlung gemäß § 43 ruhen auf dem Grundstück bzw. dem 
Erbbaurecht als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i. V. mit § 27 
KAG).

§ 43 Vorauszahlungen
Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung:
	(1)	Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, 

sind vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. 
Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalender-
monats. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranla-
gungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Be-
ginn des folgenden Kalendermonats.

	(2)	Jeder Vorauszahlung ist ein Zwölftel des zuletzt festgestell-
ten Jahreswasserverbrauchs und ein Zwölftel der zuletzt 
festgestellten abflussrelevanten Grundstücksfläche zu-
grunde zu legen. Bei erstmaligem Beginn der Gebühren-
pflicht werden der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch 
und der Zwölftelanteil der Jahresniederschlagwasserge-
bühr geschätzt. Ändert sich die Gebühr, so können die 
nach der Gebührenänderung anfallenden Abschlagszah-
lungen mit dem Vom-Hundert-Satz der Gebührenänderung 
entsprechend angepasst werden.
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§ 44 Fälligkeit
Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung:
	(1)	Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung 
fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 43) geleistet worden, gilt 
dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vo-
rauszahlungen übersteigt. Ist die Gebührenschuld kleiner 
als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unter-
schiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids 
durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.

	(2)	Die Vorauszahlungen gemäß § 43 werden zum 1. eines 
Kalendermonats zur Zahlung fällig.

II. Inkrafttreten:
Diese Satzungsänderung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in 
Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn 
diese nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde Wallhau-
sen geltend gemacht worden ist; dabei ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.
Wallhausen, den 29.04.2025
gez.
Andreas Frickinger
Bürgermeister

Gemeinde Wallhausen	�  Landkreis Schwäbisch Hall

Satzung zur Änderung der Satzung über  
den Anschluss an die öffentliche Wasser-
versorgungsanlage und die Versorgung der 
Grundstücke mit Wasser (Wasserversor-
gungssatzung – WVS) der Gemeinde  
Wallhausen vom 29. April 2025
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sowie der §§ 2, 9, 10 und 10 a des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinde-
rat am 29. April 2025 folgende Satzung zur Änderung der 
Wasserversorgungssatzung beschlossen:

I. Satzungsänderung:
§40 a Öffentliche Last der Wassergebühren

Der § 40 a Öffentliche Last der Wassergebühren entfällt.

§ 46 Entstehung der Gebührenschuld
Der Absatz 6 wird ergänzt in folgender Fassung:
	(6)	Die Gebührenschuld gemäß § 42 und § 43 sowie die Vo-

rauszahlung gemäß § 47 ruhen auf dem Grundstück bzw. 
dem Erbbaurecht als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i. V. mit  
§ 27 KAG).

§ 47 Vorauszahlungen
Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung:
	1) 	Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, 

sind vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. 
Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalender-
monats. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranla-
gungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Be-
ginn des folgenden Kalendermonats.

	2) 	Jeder Vorauszahlung wird ein Zwölftel des Jahreswasser-
verbrauchs des Vorjahres und ein Zwölftel der Grundge-
bühr (§ 42) zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der 
Gebührenpflicht werden die Vorauszahlungen auf der 
Grundlage der Grundgebühr, des Verbrauchsgebühren-
satzes und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des 
laufenden Jahres ermittelt. Ändert sich die Gebühr, so 

können die nach der Gebührenänderung anfallenden Ab-
schlagszahlungen mit dem Vom-Hundert-Satz der Gebüh-
renänderung entsprechend angepasst werden.

§ 48 Fälligkeit
Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung:
	1) 	Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung 
fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt 
dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vo-
rauszahlungen übersteigt. Ist die Gebührenschuld kleiner 
als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unter-
schiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids 
durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.

	2) 	Die Vorauszahlungen gemäß § 47 werden zum 1. eines 
Kalendermonats zur Zahlung fällig.

II. Inkrafttreten:
Die Satzungsänderung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in 
Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn 
diese nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde Wallhau-
sen geltend gemacht worden ist; dabei ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.
Wallhausen, den 29.04.2025
gez.
Andreas Frickinger
Bürgermeister

Jugendfeuerwehr Wallhausen 
sucht Verstärkung!
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Fördermöglichkeiten im Entwicklungs- 
programm Ländlicher Raum  
Rückflussmittel 2025
Das Land Baden-Württemberg hat für 2025 eine unterjährige 
Antragstellung im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
(ELR) ausgeschrieben. Anträge können beim Bürgermeister-
amt eingereicht werden. 
Wer in Ortskernlage leer stehende Gebäude zu Wohnraum 
umnutzt oder Wohnungen umfassend und familiengerecht 
modernisiert oder im gewerblichen Bereich investiert und da-
mit Arbeitsplätze sichert oder schafft kann eine Förderung be-
antragen.
Es ist zwingend erforderlich, dass bei den Projekten bereits 
eine Baugenehmigung vorliegt.  
Anträge für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum sind 
bis spätestens 09.05.2025 in einfacher schriftlicher Aus-
fertigung und zusätzlich als pdf-Datei beim Bürgermeis-
teramt einzureichen. Alle notwendigen Dokumente senden Sie 
bitte per E-Mail mit einem pdf-Datei-Anhang an Melanie.
Schmieg@gemeinde-wallhausen.de.
Auskünfte erteilt Frau Schmieg (Tel. 07955/9381-14).
Im Landratsamt berät Svenja Brassel mit ihrem Team, Tel. 
0791/755-7259, E-Mail: elr@lrasha.de.
Informationen und Antragsformulare stehen im Internet unter 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/
ELR-Antragstellung.aspx bereit.

LandratsamtLandratsamt

Zweite Zertifizierungsrunde des Bewegungs-
passes im Landkreis Schwäbisch Hall
Mit dem Bewegungspass soll Kindern Spaß und Freude 
an Bewegung vermittelt werden. Das Angebot bietet päda-
gogischen Fachkräften in Kindertageseinrichtungen und 
Sportvereinen Orientierung und Unterstützung bei der 
Bewegungsförderung von Kindern zwischen zwei und 
sieben Jahren. Kürzlich fand die zweite Zertifizierungs-
runde statt.
Am Freitag, 11. April 2025, fand die zweite Zertifizierungsrunde 
des Bewegungspasses in der Turn- und Festhalle Vellberg-
Großaltdorf statt. Die Schulung war mit 32 Fachkräften aus 20 
Kindertageseinrichtungen und vier Sportvereinen ausgebucht. 
Nach einem theoretischen Teil ging es dann praktisch zur 
Sache: Die Teilnehmenden übten, wie man wie ein Eichhörn-
chen balanciert, wie eine Ameise Materialien transportiert und 
wie ein Affe klettert. Diese spielerischen Übungen sollen den 
Kindern helfen, motorische Fähigkeiten zu entwickeln und zu 
festigen.
Alle Einrichtungen erhielten eine kostenlose Materialtasche 
mit Kleingeräten sowie eine Spielesammlung. Die einzelnen, 
kindgerechten Übungen des Bewegungspasses können nun 
ohne viel Aufwand in Kita oder Verein genutzt werden. Ganz 
individuell erlernen die Kinder damit motorische Grundfertig-
keiten, wobei der Spaß an Bewegung immer im Vordergrund 
steht.
Das Projekt wird von der AOK Heilbronn-Franken gefördert und 
als Gesundheitspartner mit dem Präventionsprogramm „Jolin-
chenKids“ unterstützt. Das Landwirtschaftsamt mit der Lan-
desinitiative „BeKi – Bewusste Kinderernährung“ sowie der 
Sportkreis Schwäbisch Hall e. V. sind weitere Kooperations-
partner. Der Fachbereich Gesundheitsförderung des Gesund-
heitsamtes organisiert in den nächsten drei Jahren weitere 
kostenlose, eintägige Zertifizierungsfortbildungen des Bewe-
gungspasses für die Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen 
und Sportvereine. Die nächste Zertifizierungsschulung ist für 
den Herbst geplant. Interessierte können sich per E-Mail unter: 
gesundheitsfoerderung@LRASHA.de melden.

Infobroschüre zu Verkehrsregeln  
zum Radfahren

Das Landratsamt hat die wichtigs-
ten Regeln, welche Radfahrende 
betreffen, zusammengestellt. Diese 
können auf der Internetseite des 
Landratsamtes eingesehen und 
heruntergeladen werden. 
Radfahren ist ein wichtiger Baustein 

einer nachhaltigen Mobilität und ein Beitrag zur Lösung vieler 
aktueller Herausforderungen wie Klimawandel, Luftverschmut-
zung, Lärm und Staus. Auf vielen Verkehrswegen sind Auto-
fahrende, Radfahrende und Zu-Fuß-Gehende gemeinsam 
unterwegs. Ergebnisse aus der Unfallforschung zeigen, wie 
wichtig – neben der Behebung von Mängeln in der Verkehrs-
infrastruktur – rücksichtsvolles und regelkonformes Verhalten 
ist. Das Miteinander auf öffentlichen Straßen und Wegen ist in 
der Straßenverkehrsordnung (StVO) geregelt. In den letzten 
Jahren sind einige neue Regeln, welche den Radverkehr be-
treffen, in Kraft getreten. „Als ich meinen Führerschein gemacht 
habe, gab es Radschutzstreifen und Fahrradstraßen noch 
nicht. Wenn ich mich nicht beruflich mit dem Thema befassen 
würde, würde ich vielleicht nicht wissen, wie ich mich da kor-
rekt zu verhalten habe“, sagt Stefanie Pauly, die Koordinatorin 
für Radverkehr im Landratsamt Schwäbisch Hall.
Ein Gewinnspiel des Landratsamtes zu dem Thema im Jahr 
2024 hat gezeigt, dass hier tatsächlich noch deutliche Wis-
sensdefizite bestehen. Vor diesem Hintergrund hat die Ver-
waltung die wichtigsten Verkehrsregeln rund um das Radfah-
ren zusammengestellt. Diese können auf der Internetseite des 
Landratsamtes heruntergeladen werden unter dem Link 
https://www.lrasha.de/Verkehrssicherheit-Radverkehr.
Landrat Gerhard Bauer bemerkt: „Verkehrssicherheit fängt mit 
kleinen Dingen an, wie zum Beispiel bei Dunkelheit niemals 
ohne Licht Rad zu fahren. Autofahrerinnen und Autofahrer 
haben oft keine Chance, rechtzeitig zu bremsen, wenn Rad-
fahrende im Dunkeln nicht zu erkennen sind. Ich wünsche mir, 
dass wir möglichst viele Menschen mit dieser Zusammen-
stellung der Verkehrsregeln rund ums Radfahren erreichen. 
Gegenseitige Rücksichtnahme und vorausschauendes Ver-
halten bewirken viel. Auch ein Perspektivwechsel lohnt sich.“

FundsacheFundsache

Katzen zugelaufen
Diese zwei Katzen (Geschlechter unbekannt) streunern seit 
einiger Zeit in Wallhausen umher. Sie sind ca. 1 Jahr alt und 
nicht tätowiert.
Bei Informationen zum Besitzer kann sich gerne bei uns im 
Tierheim gemeldet werden unter Tel. 07951/294777.

�

Immer gut informiert 
mit dem Mitteilungsblatt der Gemeinde.



10	 18/2025	 Freitag, 2. Mai 2025

Unsere JUbilareUnsere JUbilare

Unsere besten Wünsche zum Geburtstag
am Freitag, 9.5., 
Frau Maja Lydia Gibkes, Wallhausen, 85 Jahre
Wir gratulieren der Jubilarin sehr herzlich und 
wünschen ihr für das neue Lebensjahr alles 
Gute, vor allem aber Gesundheit.

Herzlichen Glückwunsch  
zum 85. Geburtstag

Am Mittwoch, 23. April 
2025 beging 
Frau Klara Dietrich

aus Michelbach/
Lücke ihren 

85. Geburtstag.

Bürgermeister An-
dreas Frickinger und 
Ortsvorsteherin Ute 
Mack gratulierten per-
sönlich und namens 
der Gemeinde zu ih-
rem Ehrentag sehr 
herzlich und über-
reichten ihr ein kleines 
Geschenk.

Wir wünschen der Jubilarin alles Liebe und Gute. Noch viele 
Jahre voller Freude, Gesundheit und Zufriedenheit sollen fol-
gen.� Foto: Klara Dietrich

EinwohnErchronikEinwohnErchronik

Einwohnerchronik April 2025
Geboren ist 
am 29.3.: 
Mira Schamann, Tochter von Kim Celine und 
Kevin Jörg Werner Schamann, Wallhausen

Aus unserer Gemeinde sind verstorben
am 13.4.: 
Frau Lina Elsa Bernhardt, 
Wallhausen-Hengstfeld und
Herr Franz Elbl, Wallhausen

am 15.4.: 
Frau Margareta Braunreuther, Wallhausen und
Frau Emma Kochendörfer, Wallhausen-Michelbach an der 
Lücke
am 17.4.: 
Brigitte Gabler, Wallhausen-Schainbach
am 21.4.: 
Frau Gertrud Liesbeth Klöden, Wallhausen
am 24.4.: 
Fritz Praßler, Wallhausen

In unserer Gemeinde
heißen wir herzlich willkommen
Iohann-Alfred Lutsch, 
Wallhausen von Wörnitz
Selina Walter, Wallhausen-Hengstfeld 
von Rauenberg

Frank-Peter Brenner, Wallhausen-Hengstfeld von Crailsheim
Yannik Marius Schaden, Wallhausen von Crailsheim
Lisa Busch, Wallhausen von Crailsheim
Tetiana Ostroverkhova, Wallhausen-Hengstfeld 
von Rot am See
Tetiana Ostroverkhova mit Sohn Roman, 
Wallhausen-Hengstfeld von Rot am See
Harik Rats mit Ehefrau Viola Diuhov und 
Kindern Kristian, Leila, Kasandra, Nastja und
Timur, Wallhausen-Hengstfeld von Wolpertshausen
Yudita Loizi, Wallhausen-Hengstfeld von Langenburg (Mutter)
Yudiat Loizi, Wallhausen-Hengstfeld von Langenburg 
(Tochter)
Diana Tyrpak, Wallhausen-Hengstfeld von Schwäbisch Hall
Martin Rats, Wallhausen-Hengstfeld von Schwäbisch Hall
Cristi-Alin Enache, Wallhausen von Crailsheim
Katja Hafner, Wallhausen-Hengstfeld von Neckarsulm
Zahl der Einwohner am 30. April 2025: � 3.735

Im Notfall BereItIm Notfall BereIt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den 
gesamten Landkreis Schwäbisch Hall
116 117	 ohne Vorwahl, kostenfrei
Oder 0791/19222	 (DRK-Leitstelle)
Werktags	 18.00– 8.00 Uhr
Sa., So. und Feiertage	   8.00– 8.00 Uhr
Zentrale Notfallpraxis im Landkreis Schwäbisch Hall:
DIAK Schwäbisch-Hall, Diakoniestraße 10, Tel. 0791/753-4567
Öffnungszeiten jeweils an Wochenenden und Feiertagen von 
10.00 – 18.00 Uhr

HNO-Notfallpraxis Heilbronn
Tel. 0180-5120112
Sa, So und Feiertage 10.00 – 20.00 Uhr

Zahnarzt
Zentrale Rufnummer: 0761 12012000

Rettungsdienst	�  Rufnummer 112

Augenärztlicher Notdienst� Telefon 116 117

Apotheken-Notdienst
Freitag, 2.5.2025	 Apotheke Gerabronn
Samstag, 3.5.2025	 Kreuzäcker-Apotheke Schwäbisch Hall
Sonntag, 4.5.2025	 Jagst-Apotheke Crailsheim
Montag, 5.5.2025	 Schönebürg-Apotheke Crailsheim
Dienstag, 6.5.2025	 Ritter-Apotheke Crailsheim
Mittwoch, 7.5.2025	 Flügelau-Apotheke Crailsheim
Donnerstag, 8.5.2025	 Johannes-Apotheke Künzelsau
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Änderung Notdienst
Die Kassenärztliche Vereinigung 
Baden-Württemberg (KVBW) muss 
vorübergehend die Öffnungszeiten 

der allgemeinen Notfallpraxen in Baden-Württemberg 
einschränken. Hintergrund ist ein Urteil des Bundes-
sozialgerichtes (BSG), das weitreichende Konsequen-
zen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst hat und da-
her Anpassungen an der Struktur erforderlich macht.
Diese Änderung gilt seit 25.10.2023 und vorerst bis 
auf Weiteres.
Wir bitten Sie, die aktuellen Öffnungszeiten Ihrer Not-
fallpraxis auf unserer Homepage unter nachfolgendem 
Link https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/
notfallpraxis-fi nden einzusehen.
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungs-
zeiten ohne vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis 
kommen. Für nicht gehfähige Patienten kann in drin-
genden Fällen und einer erforderlichen Akutbehand-
lung ein Hausbesuch über die 116117 angefragt werden. 
Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei Ver-
dacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der 
Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden.

Öffentlich zugänglicher 
Defi brillator (AED):
DS-Der Seniorendienst, 
Kirchenweg 32, Wallhausen
Edeka Rühling, Frankenstraße 50, Wall-
hausen (während der Öffnungszeiten)

Kirchliche NachrichteNKirchliche NachrichteN

Allgemeine kirchliche Nachrichten
Wochenspruch zum Sonntag, 4. Mai 2025 – Misericordias 
Domini – 
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören 
meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich 
gebe ihnen das ewige Leben. (Johannes 10,11a.27-28a)
Andachten und Gottesdienste auf dem „Good News für 
Hohenlohe“-Kanal:
Herzliche Einladung zum Live-Stream-Gottesdienst auf dem 
Good News-Kanal am Sonntag, 4. Mai aus Gründelhardt.
Die Telefon-Andachten können Sie täglich unter der Num-
mer 07936/3199990 anhören.

Chorprojekt 2025
des Bezirkskantorats Blaufelden
Requiem von Gabriel Fauré
In diesem Jahr fi ndet das Chorprojekt des Bezirkskantorats 
Blaufelden in Kooperation mit dem Bezirkskantorat Crailsheim 
statt.
Die Johanneskantorei Crailsheim führt mit einem Orchester 
am Ewigkeitssonntag, 23. November 2025, in einem Oratorien-
konzert das Requiem von Gabriel Fauré und Kantaten von 
Reger und Mendelssohn auf. Der Projektchor des Bezirks-

kantorats Blaufelden singt das Fauré-Requiem und die Choral-
kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ von Felix Men-
delssohn mit.
Die Proben des Projektchores fi nden unter der Leitung von 
Bezirkskantorin Stefanie Pfender an folgenden Terminen im 
ev. Gemeindehaus (Am Hofgarten 7) in Kirchberg statt:
Samstag, 12. Juli, 9.30 Uhr - 12.30 Uhr
Samstag, 27. September, 9.30 Uhr - 12.30 Uhr
Samstag, 18. Oktober, 9.30 Uhr - 12.30 Uhr 
Samstag, 8. November, 14.30 Uhr - 17.00 Uhr
Die Hauptprobe fi ndet am Samstag, 22. November, in der Jo-
hanneskirche Crailsheim statt.
Bitte melden Sie sich bis zum 7. Mai 2025 beim Bezirkskanto-
rat Blaufelden unter Bezirkskantorat.blaufelden@gmx.de an. 
Hier erhalten Sie auch weitere Informationen zum Chorprojekt 
2025. Die Teilnahme am Chorprojekt ist kostenlos.

Evangelische Kirchengemeinde 
Wallhausen und Schainbach

Sonntag, 4. Mai 2025
9.30 Uhr Kinderkirche in Wallhausen im 
Gemeindehaus (bis 11.30 Uhr).
10.30 Uhr Gottesdienst in Schainbach mit 
Pfarrerin in Ruhe Hannelore Hubert.

Montag, 5. Mai 2025
 19.30 Uhr Kirchenchorprobe in Hengstfeld im Gemeinde-

haus
Dienstag, 6. Mai 2025
 9.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus in Wallhau-

sen: „Wir basteln für den Muttertag“.
 14.00 Uhr Seniorennachmittag in Wallhausen im Gemein-

dehaus zum Thema „Erlebnis Südamerika“. Ursula 
Einsiedel erzählt von ihren Reiseeindrücken. Das 
Team freut sich auf einen gemütlichen Nachmittag 
bei Kaffee und Kuchen und vielen guten Gesprä-
chen.

Mittwoch, 7. Mai 2025
 15.00 Uhr –  16.30  Uhr Konfi rmandenunterricht im Ge-

meindehaus in Hengstfeld
Donnerstag, 8. Mai 2025
 19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung im Gemeindehaus 

in Schainbach
Sonntag, 11. Mai 2025
 10.00 Uhr Gebetstreff im Gemeindehaus in Wallhausen
 10.30 Uhr Gottesdienst in Wallhausen mit Diakonin Lea 

Geldner und Pfarrer Samir Esaid aus Jordanien. 
Pfarrer Esaid wird aus seiner Arbeit in Jordanien 
berichten. Nach dem Gottesdienst laden wir zu 
einem Ständerling ein.

Vertretung im Pfarramt
Die Pfarrstelle ist vakant. Die Vertretung im Pfarramt hat 
freundlicherweise Pfarrer Bastian Hein aus Hengstfeld über-
nommen (Tel. 07955/2246, Bastian.Hein@elkw.de).

Unsere Pfarramtssekretärin Barbara Hesser, ist mittwochs 
von 14.30 – 16.30 Uhr und freitags von 9.00 – 11.30 Uhr unter 
Tel. 07955/2279 erreichbar. Ansonsten können Sie gerne auch 
eine Mail an pfarramt.wallhausen-schainbach@elkw.de schi-
cken.

Evangelische Kirchengemeinde 
Hengstfeld-Michelbach/Lücke

Samstag, 3. Mai 2025
14.00 Uhr Die Konfi rmanden treffen sich in 
der Kirche Hengstfeld zur Generalprobe für 
die Konfi rmation.
Sonntag, 4. Mai 2025
10.00 Uhr Festgottesdienst zur Konfi rma-
tion mit Pfarrer Bastian Hein in der St.-Lam-
bert-Kirche in Hengstfeld. 
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Konfirmiert werden: Lukas Alpert, Liah Binder, Noah Frisch, 
Romy Pfänder, Leticia Poitzsch, Emma Ströbel und Jason 
Wich. 
Der Posaunenchor und der Kirchenchor gestalten den Gottes-
dienst musikalisch.
Wir bitten die Gemeinde die Konfirmanden in ihre Fürbitte ein-
zuschließen.
Das Opfer ist je zur Hälfte für das Kinderwerk Lima und unsere 
eigene Gemeinde bestimmt.
Dieser Gottesdienst wird gestreamt. Hier ist der Link zum 
Gottesdienst: www.Hengstfeld-online.de
Montag, 5. Mai 2025
	19.30 Uhr	 Kirchenchorprobe im Gemeindehaus in Hengstfeld.
Mittwoch, 7. Mai 2025
	19.00 Uhr	 Anmeldeabend zum Konfirmandenunterricht im 

Gemeindehaus in Hengstfeld. Eingeladen sind alle 
Jugendlichen, die im kommenden Schuljahr die 
8. Klasse besuchen und sich gerne konfirmieren 
lassen möchten mit ihren Eltern.

	20.00 Uhr	 Posaunenchorprobe in Hengstfeld im Gemeinde-
haus

Freitag, 9. Mai 2025
	16.30 Uhr	 Jungschar im Gemeindehaus in Hengstfeld
Sonntag, 11. Mai 2025
	 9.30 Uhr	 Gottesdienst mit Pfarrer Bastian Hein in Hengst-

feld in der Kirche. Im Gottesdienst wird Melina Kon-
rad getauft. Wir bitten die Gemeinde, Melina und 
ihre Eltern in ihre Fürbitte mit einzuschließen.

	10.30 Uhr	 Gottesdienst mit Pfarrer Bastian Hein in Michel-
bach/Lücke in der Kirche.

		  Das Opfer ist für gesamtkirchliche Aufgaben be-
stimmt.

Katholische Kirche 
Rot am See/Kirchberg/Wallhausen

Pfarrbüro:
Am Eichenhain 2, 74585 Rot am See, 
Tel. 07955/925043,
E-Mail: StMichael.RotamSee@drs.de
Homepage: 	 www.seelsorgeeinheit-
		  hohenloher-ebene.de

Pfarrbüro:
Am Eichenhain 2, 74585 Rot am See, Tel. 07955/925043,
E-Mail: StMichael.RotamSee@drs.de
Homepage: www.seelsorgeeinheit-hohenloher-ebene.de
Bürozeiten:
Unser Pfarrbüro ist bis auf Weiteres nicht besetzt.
Pfarrer Bernhard Fetzer
Tel. 07955/925045
Beerdigungsdienst: Pfarrer Bernhard Fetzer
Kirchen geöffnet
Unsere Pfarrkirche St. Michael in Rot am See ist dank der Be-
reitschaft von Freiwilligen aus der Gemeinde auch außerhalb der 
Gottesdienste zum persönlichen Gebet geöffnet von 9.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr. Vielen Dank für diesen ehrenamtlichen Dienst!
3. Sonntag, der Osterzeit
Schriftlesungen: 
Apg 5, 27b-32,40b-41; Offb 5, 11-14; Joh 21, 1-19
Samstag, 3. Mai 2025
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Gerabronn
Sonntag, 4. Mai 2025
	 9.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Schrozberg
	10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Rot am See
	14.30 Uhr	 Maiandacht in Dreischwingen
Gottesdienste an den Werktagen
Mittwoch, 7. Mai 2025
	19.00 Uhr	 Rosenkranzgebet in Bartenstein
4. Sonntag der Osterzeit
Schriftlesungen: 
Apg 13, 14.43 b-52; Offb 7, 9.14 b-17; Joh 10, 27-30
Kollekte: für kirchliche Berufe

Samstag, 10. Mai 2025
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Kirchberg
Sonntag, 11. Mai 2025
	 9.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Langenburg
	10.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Schrozberg
	10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Blaufelden
	18.30 Uhr	 Maiandacht in Schrozberg
Gottesdienste an den Werktagen
Dienstag, 13. Mai 2025
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Gerabronn
Mittwoch, 14. Mai 2025
	18.00 Uhr	 Rosenkranzgebet in Bartenstein
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Bartenstein

Für unsere Seelsorgeeinheit:
Maiandacht in Dreischwingen
Der Tradition folgend findet am Sonntag, den 4. Mai 2025, um 
14.30 Uhr eine Maiandacht an der kleinen Kapelle Dreischwin-
gen statt. Im Anschluss herzliche Einladung zum gemütlichen 
Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.
Sie finden den Ort, wenn Sie auf der B 290 Richtung Bad 
Mergentheim über Riedbach und Gütbach fahren, dann rechts 
nach Ermershausen abbiegen und von dort Richtung Eichhof 
fahren. Circa 1 km hinter Ermershausen liegt Dreischwingen.

Diakoniestation Blaufelden
www.diakoniestation-blaufelden.de

Bürozeiten 	 Mo. – Do. 	�  8.00 – 16.30 Uhr
	 Fr. 	�  8.00 – 13.00 Uhr

Beratung/Pflege:	�  Tel. 07953/886-18

Hauswirtschaft/Familienpflege� Tel. 07953/886-17

Betreuung: � Tel. 07953/886-34

Essen auf Rädern/Hausnotruf� Tel. 07953/886-25

Pflegeteam Wallhausen: � Tel. 07955/7841

Hospiz – Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen
Einsatzleitung: � Tel. 0171/5775934
Kontaktadresse: Hospizverein Blaufelden, Hauptstraße 11, 
74572 Blaufelden, hospiz.blaufelden@yahoo.de,
www.kirchenbezirk-blaufelden.de/Einrichtungen/Hospiz

Aus dem VereinslebenAus dem Vereinsleben

LandFrauenVerein der  
Gesamtgemeinde Wallhausen
Die Abfahrtszeiten am Fr., 9.5.2025 für 
den Tagesausflug nach Stuttgart:

Schainbach 8.00 Uhr, Michelbach/Lücke 8.05 Uhr, Schön-
bronn 8.10 Uhr, Hengstfeld 8.15 Uhr, Wallhausen - Hengst-
felder Str. 8.20 Uhr, Wallhausen - Brücke 8.25 Uhr.
Wir haben am Vormittag eine Führung im Fernsehturm Stutt-
gart, anschließend Mittagessen. Am Nachmittag eine Führung 
im Botanischen Garten in Hohenheim. Abends Einkehr im 
Mohrenköpfle in Wolpertshausen.
Die Kosten belaufen sich auf 68,00 € pro Teilnehmer, beinhal-
tet sind die Fahrtkosten und alle Führungen und Eintrittspreise.
Es begleitet euch Edith Schott.
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Michelbacher Musikschule

„Happy birthday“ beim Musikschulever-
ein
Mit einem festlichen Jubiläums-Frühlings-
konzert feierte die Michelbacher Musik-
schule e.  V. ihr 30-jähriges Bestehen im 
Kulturhaus in Wallhausen.

Zu Beginn ließ die erste Vorsitzenden Manuela Flurer-Wied-
mann 30 Jahre Michelbacher Musikschule e. V. Revue passie-
ren.
Bemerkenswert die vielen Aktivitäten des Musikschulevereins 
– dazu gehören die jährlichen Konzerte und bspw. auch die 
Gründung der RedFireTigers, gemeinsam mit dem Musikzug 
der Feuerwehr Wallhausen. Ein echter Höhepunkt war insbe-
sondere die Anschaffung des wertvollen Konzertflügels für das 
Kulturhaus und die über 5 Jahre laufende Spendenaktion bis 
zur Anschaffung 2015. Unvergesslich die beiden Auftritte des 
weltberühmten Pianisten Ramin Bahrami bei der Flügelein-
weihung und dem Flügelissimo-Konzert in 2020 – kurz bevor 
Corona alle weiteren Aktivitäten zum 25-jährigen Jubiläum der 
Michelbacher Musikschule beendete. Die vielen Aktivitäten 
und das Angebot eines bezahlbaren und familienfreundlichen 
Musikunterrichts in der Gemeinde ist dabei einer engagierten 
ehrenamtlichen Vorstandschaft zu verdanken.
In seinem Grußwort betonte der Bürgermeister Andreas Fri-
ckinger den wichtigen Beitrag des Musikschulevereins für die 
Kultur in der Gemeinde und bedankte sich für das ehrenamt-
liche Engagement in den vergangenen 30 Jahren und bei der 
1. Vorsitzenden Manuela Flurer-Wiedmann für 25 Jahre Ver-
einsführung bei der Michelbacher Musikschule e. V..
Der 2. Vorstand der Musikschule, Herbert Gottert, beschrieb 
in seiner Rede die vergangenen 25 Jahre in der Rolle der 
1. Vorsitzenden Manuela Flurer-Wiedmann. Der ganze Einsatz 
für einen qualifizierten Musikunterricht mit guten Musiklehrern, 
Kinderferienprogramme und zahlreichen Konzerte, die ge-
meinsam so viel Spaß machen. Ein ehrenamtliches Engage-
ment, das in einem positiven Vereinsklima mit dieser Vorsit-
zenden sehr viel Freude bereitet.

Herbert Gottert bedankte sich bei Manuela Flurer-Wiedmann 
für 25-jähriges außerordentliches ehrenamtliches Engage-
ment als erste Vorsitzende der Michelbacher Musikschule e. V. 
und Bürgermeister Frickinger überreichte einen Blumenstrauß.
Zum Einstimmen auf das Motto startete nun das Konzert ge-
meinsam mit dem Publikum mit dem Geburtstags-Pophit 
„Happy Birthday“. Anschließend boten Musikschüler und Mu-
siklehrer ein sehr breites und vielfältiges Programm – von 
klassischer Musik über Volkslieder bis hin zu moderner Pop-
musik. Zum großen Finale durfte das Publikum noch einmal 
kräftig mitsingen – gemeinsam mit allen Musikschülern und 
den Musiklehrern – beim Song „Celebration“ von Kool & the Gang.
Nach einem herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen des 
Jubiläums-Frühlingskonzerts beigetragen haben, verabschie-
dete die 1. Vorsitzende das Publikum mit einem Hinweis auf 

die weiteren Veranstaltungen in diesem Jubiläumsjahr, ins-
besondere auf das bevorstehende Jubiläums-Benefiz-Konzert 
des Landespolizeiorchesters am 12. Dezember 2025.
Zum Start des Kartenvorverkaufs wird noch informiert.
Weitere Informationen rund um den Musikschuleverein und 
zum Musikunterricht unter www.michelbachermusikschule.de

Obst- und Gartenbauverein  
Wallhausen

Einladung
zur 1. außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung 2025
Am Freitag, 9. Mai 2025 findet in der Brauereigast-
stätte „Schwarzer Adler“ in Wallhausen um 

19.30 Uhr die erste außerordentliche Mitgliederversammlung 
2025 statt.
Die Tagesordnung ist wie folgt:
	1.	 Begrüßung und Eröffnung
	2.	 Satzungsänderung
	3.	 Ehrungen
	4.	 Mitgliedsausweis des LOGL
	5.	 Anträge
	6.	 Verschiedenes
Anträge zur Mitgliederversammlung bitte schriftlich bis 2. Mai 
2025 an den 1. Vorsitzenden Friedrich Hanselmann, Birkenweg 1, 
74599 Wallhausen einreichen.� F. Hanselmann, 1. Vorsitzender
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Mitteilungen  Mitteilungen  
aus den nachbargeMeindenaus den nachbargeMeinden

Bezirksimkerverein Crailsheim
Vorankündigung
Das Imkerfest des Bezirksimkervereins Crailsheim ist dieses 
Jahr am 4.5.2025 in Oberspeltach.
Zusammen mit der Kirchengemeinde begehen wir um 
10.15 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst in der Turnhalle. 
Im Anschluss gibt es Mittagstisch und am Nachmittag Kaffee 
und Kuchen.
Unsere Jugendgruppe ist mit verschiedenen Aktionen auch 
wieder dabei.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Turn- und Sportverein Gaggstatt 
Einladung zur Jahreshauptversammlung des TSV Gagg-
statt
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung fi ndet am Frei-
tag, den 9. Mai 2025, um 20.00 Uhr, im Dorfgemeinschafts-
haus in Gaggstatt statt.
Hierzu laden wir alle Mitglieder und Freunde des TSV Gagg-
statt recht herzlich ein und bitten um pünktliches und vollzäh-
liges Erscheinen.
Tagesordnung:
 1.  Begrüßung
 2.  Berichte
  a. Vorsitzender
  b. Schriftführer
  c. Kassier
  d. Kassenprüfer
  e. Berichte der Abteilungsleiter
 3.  Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers
 4.  Beschlussfassung über eingegangene Anträge
 5.  Verschiedenes und Bekanntgaben
Bitte beachten: Anträge zur Tagesordnung der Jahreshaupt-
versammlung müssen spätestens eine Woche vor der Ver-
sammlung schriftlich beim 1. oder 2. Vorsitzenden eingereicht 
werden. Verspätet eingegangene Anträge können nicht mehr 
bei der Jahreshauptversammlung behandelt werden.
Die Vereinsleitung des TSV Gaggstatt

Was sonst noch  Was sonst noch  
interessiertinteressiert

Aktive Junge Christen
Herzliche Einladung zum Offenen Abend mit Silas Metzger. 
Dieser fi ndet am Samstag, den 3. Mai 2025, um 20.00 Uhr im 
Gemeindehaus Blaufelden statt.
Der Offene Abend wird als Hybridveranstaltung durchgeführt, 
sowohl als Präsenzveranstaltung vor Ort als auch als Online-
Übertragung. Alle weiteren Infos sowie den Link zu den Ver-
anstaltungen fi ndet ihr unter www.ajc-ev.de.

Schwäbischer Albverein, 
Ortsgruppe Blaufelden
Hallo, Rad- und Wanderfreunde, wir haben noch einige freie 
Plätze für unsere Radausfahrten: Die Tourenbeschreibungen 
können bei mir angefordert werden.

1) Radtour an der Unstrut ab der Quelle in Kefferhausen über 
Freyburg, Naumburg bis nach Jena/Saale

 von Do. 19. bis So., 22. Juni 2025 
 Durch krankheitsbedingte Absagen haben wir noch 2 Dop-

pelzimmer und ein Einzelzimmer zu vergeben.
 Bei Interesse bitte bis zum 30.04.2025 (Zimmerreservie-

rung) bei mir melden.
2) Radtour im Schwarzwald am So., 20. bis Mo., 21. Juli 2025 

im Kinzig- und Murgtal mit einer Übernachtung im Loßburg.
 Wir haben noch ein Einzelzimmer frei.
 Bei Interesse bitte bis zum 20.05.2025 (Zimmerreservie-

rung) bei mir melden.
Bei beiden Fahrten reisen wir mit dem Reisebus und Radan-
hänger der Fa. Zweidinger, Spielbach.
Helmut Müller

Maschinen- und Betriebshilfsring Blaufelden 
Zu unserem nächsten MR Senioren-Stammtisch am Don-
nerstag, den 8. Mai 2025, ab 14.00 Uhr in Gerabronn-Amlis-
hagen laden wir alle Senioren und Seniorinnen des Maschi-
nenrings sehr herzlich ein.
Wir sind zu Gast im Gerabronner Teilort Amlishagen. Treffpunkt 
ist an der Kirche. Ortsvorsteher Hans Hacker wird uns einiges 
über Amlishagen berichten und wir werden dann die Kirche 
und die Burg besichtigen. Anschließend gemeinsames Kaffee-
trinken im Gemeindesaal, wo uns die Landfrauen Amlishagen 
bewirten werden.  Herzliche Einladung an alle.

Was Sie beachten sollten, wenn Sie Fotos 
im Mitteilungsblatt in guter Qualität 

veröffentlichen möchten: 
• Bitte speichern Sie das unbearbeitete Bild ab. 

• Ihr Bild muss eine Auflösung von 300 dpi haben 
(keine geringere Auflösung). 

• Sie können die Qualität eines Bildes auch an der 
Dateigröße erkennen: 600 KB und darüber sind gut. 

• Das Bild nicht in eine Word-Datei einbetten, 
sondern als Grafik-Datei (jpg-, tif- oder pdf-Datei) 
abspeichern. 

• Aus dem Internet heruntergeladene Grafiken oder 
Bilder haben oft nur eine Auflösung von 72 dpi 
(genügt zur Darstellung am Bildschirm, aber nicht 
für den Druck). 

• Bitte verwenden Sie für Innenaufnahmen Blitz-
licht, da Fotos, die ohne Blitzlicht aufgenommen 
werden meist eine gewisse Unschärfe erhalten.

• Auch bei Bildern, die z. B. über-/unterbelichtet 
oder unscharf aufgenommen wurden, behält sich 
der Verlag die Veröffentlichung vor.

Und wenn die Bilder den Anforderungen nicht 
entsprechen? ... müssen wir die Bilder leider weg-
lassen, wir können dann aber nicht bei jedem 
einzelnen Bildlieferanten nachfragen, ob er die 
Bilddateien in besserer Qualität nachliefern kann. 
Dies ist aufgrund der großen Anzahl an Bildern 
(ca. 400 bis 800 Bilder je Woche) zu aufwendig. 

Wir bitten deshalb nochmals, darauf zu achten, 
dass Bilder die oben genannten Anforderungen 
erfüllen. Vielen Dank!

Krieger-Verlag
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Ein Glas voller SteineEin Glas voller Steine
von Stephen R. Covey

Ein Philosophieprofessor eröffnete seine Vorlesung mit folgen-
den Worten: „Es geht heute um das Thema „Zeitmanagement“ 
und wir werden dazu ein Experiment machen“.
Er nahm ein Goldfi schglas, stellte es auf den Tisch und füllte es 
mit einigen großen Steinen, bis kein weiterer mehr hineinpasste. 
Nun blickte er in die Runde und fragte: „Ist das Glas voll?“  
Die Studenten antworteten im Chor: „Ja!“

„Wirklich?“ 
Der Professor nahm eine Schachtel, öffnete sie und kippte vor-
sichtig Kieselsteine in das Glas und schüttelte es dabei leicht. 
Der Kies füllte die Zwischenräume zwischen den großen Stei-
nen. Dann blickte er wieder in die Runde und fragte erneut: „Ist 
dieses Glas voll?“.
Dieses Mal durchschauten die Studenten sein Spielchen. Einer 
davon antwortete: „Sehr wahrscheinlich nicht!“
„Gut“, antwortete der Professor. Nun nahm er einen Beutel, 
öffnete ihn und begann behutsam Sand in das Glas zu schütten. 
Der Sand füllte die Löcher zwischen den Steinen und dem Kies. 
Er blickte dann auf seine Gruppe und fragte: „Welche Erkennt-
nis lässt sich mit diesem Experiment demonstrieren?“
Ein Student, nachdem er über das Thema des Kurses nachge-
dacht hatte, antwortete: „Das beweist, dass auch, wenn man 
glaubt, die Agenda sei vollständig voll, man dennoch immer 
neue Termine hinzufügen kann, wenn man wirklich will“. 
„Nein“, antwortete der Professor, „genau das bedeutet es nicht. 
Die Erkenntnis, die wir aus diesem Experiment gewinnen kön-
nen, ist die folgende: Wenn man nicht zuallererst die großen 
Steine in das Glas legt, fi nden sie später keinen Platz mehr!“
Die Studenten schwiegen und dachten über diese Aussage nach.
Dann fragte der Professor: „Welches sind denn die großen 
Steine in eurem Leben? Gesundheit, Familie, Kinder, Freunde, 
Träume, lernen, lachen, sich verwirklichen ...Oder was ist es für 
euch? Macht euch bewusst, wie wichtig diese großen Steine in 
eurem Leben sind! Wenn man sie nicht zuallererst in sein Leben 
bringt, läuft man Gefahr, unglücklich und unzufrieden zu sein. 
Wenn man den unbedeutenden und kleinen Dingen im Leben 
(also dem Kies oder gar dem Sand) den Vorrang gibt, füllt man 
sein Leben mit Nichtigkeiten. So wird uns schnell die kostbare 
Zeit fehlen, uns den wirklich wichtigen Dingen in unserem Leben 
zu widmen. Also vergesst nicht, euch die Frage zu stellen: 

Welches sind die großen Steine meines Lebens?
Danach legt ihr sie bewusst zuallererst in euer Glas (Symbol für 
das Leben).“

ZUM NACHDENKEN

Wir suchen für unseren 
Versand einen

auf 556-Euro-Basis oder in Teilzeit.

Ihre Aufgabe ist die Bedienung unserer Zusammen-
traganlagen sowie das Abzählen und Verpacken der 
fertigen Mitteilungsblätter. Die Arbeitszeiten für 
ca. 10 bis 12 Stunden wöchentlich sind von dienstag- 
nachmitt ags bis freitagvormitt ags möglich.
Voraussetzung für diese Tätigkeit ist ein gutes 
Maschinenverständnis sowie eine sorgfältige 
Arbeitsweise.

Bei Interesse melden Sie sich bitt e bei Frau Mack unter 
Telefon 0 79 53/98 01-20 oder per E-Mail unter 
gudrun.mack@krieger-verlag.de.

Postf ach 1103 • 74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0

Mitarbeiter (m/w/d)

Wir suchen ab Mai oder Juni
für unseren Verlag zwei

auf 556-Euro-Basis.

Ihre Aufgabe ist die Reinigung, Pfl ege und Instandhaltung 
unserer Verlagsräume und Produkti onshalle. Sie sind ver-
siert im Umgang mit spezifi schen Geräten und sorgen 
verantwortungsbewusst für die Sauberkeit, Ordnung und 
Hygiene bei uns. 

Die Arbeitszeiten für jeweils ca. 5 Stunden sind freitag- 
nachmitt ags und samstags möglich.

Bei Interesse melden Sie sich bitt e bei Frau Mack unter 
Telefon 0 79 53/98 01-20 oder per E-Mail unter 
gudrun.mack@krieger-verlag.de.

Postf ach 1103 • 74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0

Reinigungskräft e (m/w/d)In schweren Zeiten helfen wir tragen

Undine und Josefi n Ewert

PLATZIERUNGSWÜNSCHE
werden nach Möglichkeit erfüllt, können jedoch leider 
nicht immer berücksichtigt werden. DER VERLAG



Du bist auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung
in der Automobilbranche? Wir bieten sowohl Ausbildungsplätze
als auch Festanstellungen in unserem modernen Autohaus an!

Azubi Kaufmann/-frau für Büromanagement m/w/d
Azubi KFZ-Mechatroniker m/w/d
Automobilverkäufer m/w/d

Weitere Infos unter afs-cr.de/j/j/ obsWeitere Infos unter afs-cr.de/jobs

Bewerbe Dich einfach per Email: bewerbung@afs-cr.de
oder per Post: Automobil-Forum Stegmaier Crailsheim GmbH
Alex Kröper, Haller Str. 208, 74564 Crailsheim

Wir bringen Deine
Karriere in Fahrt

Ausbild
ungs-

plätze

2025

Verkäufer*in
Schulverkauf Crailsheim

(m/w/d)

Ansprechpartnerin:

Teilzeit | Minijob

Christel Waldmann
Telefon: 07935/5/5 91 91-47
E-Mail: job@lbv-schrozberg.de
LBV Raifffff eisen eG
Zeller Weg 8
74575 Schrozberg

Wir bieten dir:

hilfsfsf bereite und nette Kollegen
selbstständiges Arbeiten
in den Schulferien frei

Jetztbewerben!

99,99 €
bis zu 100 %  Erstattung

Scanne mich, 
um sofort zu starten!

Krankenkassen-zerti�izierter 
Rückenkurs in Satteldorf!
✔  8 Einheiten à 60 Minuten (1 Einheit pro Woche)
✔  80 bis 100 % Kostenübernahme durch deine Krankenkasse
✔  direkt bei dir vor Ort
✔ zerti�izierte Kursleitung

Du stärkst gezielt deine Rücken-, Bauch- und Rumpfmuskula-
tur, verbesserst deine Haltung und beugst Beschwerden vor. Du 
pro�itierst von einem ganzheitlichen Konzept, das Theorie und 
Praxis verbindet – für mehr Wohlbe�inden im Alltag!

Jetzt anmelden und Rückenproblemen aktiv entgegenwirken!

Schreib uns einfach eine E-Mail an support@�itunited.online
oder fülle das Anmeldeformular auf www.�itunited.online aus!

Noch Fragen? Schreibe uns eine E-Mail – wir helfen dir gerne!

Plätze: max. 15 Teilnehmer!
Ort: Kurstraum, Satteldorfer Hauptstr. 38
Start: Dienstag 13.05.2025, 20 bis 21 Uhr
Kurs-ID: KU-BE-UCXNLL

Wir suchen Sie, die gute Fee, 
als Haushaltshilfe in Wallhausen für 
6 Stunden/Woche. 
Nur deutschsprachig. 
Tel. 0177/6873806

Die

Abrechnung mit allen Krankenkassen     www.huegelmaier-fahrservice.de

ś
sicher, pünktlich, zuverlässig

Krankenfahrten zur 
Bestrahlungs- und
Chemotherapie
Dialysefahrten
Krankenfahrten in 
BG-Unfall- u. Reha-
kliniken

FEUERWEHR-NOTRUF  112

Durchwahl:
98 01-0  Zentrale, 

Anzeigenannahme
98 01-20 Buchhaltung
98 01-21  Rechnungsstellung
98 01-23  Austrägerverwaltung
98 01-40 Anzeigensatz
  Ansprechpartner für 

Datentransfer per E-Mail
98 01-37 Redaktionssystem
98 01-90 Telefax

HIER geht‘s direkt 
zu Ihrem Ansprechpartner 

Vorwahl:
0 79 53

Krieger
Wir machen Mitteilungsblätter!


